
der Nationalen Front sowie auf die 
Einordnung der Tätigkeit der Schieds
kommissionen in die territorialen 
Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Rechtsverletzungen orientiert. 
Inzwischen gewonnene Erfahrungen 
haben gezeigt, daß eine kontinuier
liche Arbeit der Beiräte dem Kreis
gericht eine wirksamere Anleitung 
ermöglicht und auch den anderen 
Organen vielfältige Hinweise zur 
Wahrnehmung ihrer Verantwortung 
gegenüber den Schiedskommissionen 
vermittelt. Die Arbeit der Beiräte 
einzelner Kreisgerichte war teils we
gen Mängeln in der eigenen Lei
tungstätigkeit, teils wegen ungenü
gender Mitwirkung der dazu gesetz
lich verpflichteten anderen Organe 
nicht planmäßig und regelmäßig. Es 
wurden zwar die Schulungen der 
Schiedskommissionen durchgeführt; 
solche wichtigen Fragen, wie das Zu
sammenwirken mit den örtlichen Or
ganen und den Ausschüssen der Na
tionalen Front sowie die Einbezie
hung der Schiedskommissionen in 
die Arbeit im Territorium, konnten 
aber nicht gelöst werden.
Die besten Ergebnisse erzielten die 
Kreisgerichte, die in Übereinstim
mung mit dem eigenen Arbeitsplan 
und den Planaufgaben anderer Or
gane die Beratungen des SchK-Bei- 
rats für die Dauer eines Jahres 
festlegten, die exakte Einhaltung der 
Termine sicherten und auch gewähr
leisteten, daß vorgesehene Berichte 
und andere Informationen von den 
dafür verantwortlichen Organen er
stattet wurden.
So hatte der Beirat des Kreisgerichts 
Prenzlau u. a. für das Jahr 1971 
festgelegt,
— diejenige Schiedskommission der 

Stadt Prenzlau, die arbeitsmäßig 
besonders belastet ist, vorrangig 
zu unterstützen,

— Entscheidungen der Schiedskom
missionen im Beirat, in Schulun
gen und bei Erfahrungsaustau
schen regelmäßig auszuwerten,

— die Schiedskommission in die 
territorialen Maßnahmen zur Er
höhung des Rechtsbewußtseins 
und zur Bekämpfung von Geset
zesverletzungen einzubeziehen,

— die Informationsbeziehungen zu 
den örtlichen Organen und den 
Ortsausschüssen der Nationalen 
Front zu konkretisieren.

Diese Aufgaben konnten nur durch 
die aktive Mitarbeit aller Mitglie
der des Beirats verwirklicht werden. 
Der Beirat hat deshalb Berichte von 
Richtern, Staatsanwälten, Mitarbei
tern der örtlichen Organe und ge
sellschaftlichen Organisationen sowie 
von Vorsitzenden der Schiedskom
missionen entgegengenommen und 
ausgewertet. Für die einzelnen Be
ratungen des Beirats waren im Ar
beitsplan u. a. folgende Themen vor
gesehen :
— Auswertung eines Berichts des 

Staatsanwalts des Kreises über 
den Arbeitsanfall und aufgetre
tene Mängel in der Arbeit der 
Schiedskommissionen,

— Einschätzung der Schulungen der 
Schiedskommissionen in der Stadt 
Prenzlau,

— Einschätzung der Übergabeverfü
gungen der Volkspolizei,

— Auswertung von Berichten der 
Vorsitzenden einiger Ortsaus
schüsse der Nationalen Front 
über deren Zusammenarbeit mit 
den Schiedskommissionen,

— Auswertung der Arbeit der 
Schiedskommissionen auf dem 
Gebiet der Schulpflichtverletzun
gen.

Der Beirat hat auch über Anerken
nungen und Auszeichnungen von 
Schiedskommissionen und Kommis
sionsmitgliedern beraten und einen 
Erfahrungsaustausch mit den Vor
sitzenden der Schiedskommissionen 
durchgeführt.
Der Direktor des Kreisgerichts ver
stand es, die Durchsetzung des Ar
beitsplans zu organisieren. Die 
langfristig geplanten Berichte aus 
verschiedenen Bereichen wurden ver
antwortungsbewußt vorbereitet und 
vermittelten den Mitgliedern des 
Beirats wertvolle Hinweise. So wurde 
z. B. aus dem Bericht des Staatsan
walts des Kreises die Schlußfolge
rung gezogen, daß die Anleitung ei
nes großen Teils der Schiedskom
missionen (besonders in den Ge
meinden) nicht über die von ihnen 
zu bearbeitenden Vorgänge erfolgen 
kann, weil sie keine oder nur we
nige Beratungen durchführen. Gleich
zeitig erwies es sich als notwendig, 
die Anleitung der stark belasteten 
Kommissionen (vor allem in der 
Kreisstadt) anhand praktischer Bei
spiele zu verbessern.
Aus verschiedenen Berichten ergab 
sich, daß es den Schiedskommissio
nen manchmal noch schwerfällt, die 
gesetzlichen Bestimmungen auf den 
jeweiligen Konflikt richtig anzuwen
den und die zweckmäßigsten Erzie
hungsmaßnahmen festzulegen. Nicht 
selten wird deswegen auf eine diffe
renzierte Anwendung der möglichen 
Maßnahmen verzichtet.
Wiederholt befaßte sich der Beirat 
in Prenzlau mit dem Problem, daß 
bei Beratungen über Schulpflichtver
letzungen Schwierigkeiten auftreten, 
weil die für die Antragstellung zu
ständigen Organe noch nicht exakt 
genug arbeiten. Der Beirat hat dazu 
in einer Stellungnahme eine Reihe 
von wichtigen Hinweisen und Emp
fehlungen für die in diesem Bereich 
tätigen Organe ausgearbeitet und 
vermittelt.
Bezeichnend für die Arbeit in die
sem Beirat ist die kritische Atmo
sphäre und die Bereitschaft aller 
Mitglieder, die Schiedskommissionen 
wirksam anzuleiten und die damit 
zusammenhängenden Aufgaben mit 
den anderen Organen zu koordinie
ren.
Die Erfahrungen des Beirats im Kreis 
Prenzlau werden durch die Arbeits
ergebnisse anderer fortgeschrittener 
Kreisgerichte des Bezirks Neubran
denburg bestätigt. So ergab ein Er
fahrungsaustausch beim Bezirksge

richt, daß es nach wie vor darum 
geht, die Beiräte zu wirksamen Gre
mien der Anleitung der Schiedskom
missionen zu entwickeln. Eine zen
trale Orientierung in Form einer 
Arbeitsordnung, die es den Beiräten 
ermöglicht, planmäßig die jeweili
gen Schwerpunkte zu beraten und 
auch aktuelle Probleme zu berück
sichtigen, kann dabei eine große 
Hilfe sein, zumal es in einzelnen 
Kreisen trotz der Aktivität des 
Kreisgerichts und anderer Rechts
pflegeorgane noch nicht immer ge
lingt, eine verantwortungsbewußte 
Mitwirkung aller im Beirat vertre
tenen Organe zu erreichen.
Wie auf dem 32. Plenum des Ober
sten Gerichts gefordert wurde, soll
ten vor allem auch inhaltliche; Pro
bleme der Rechtsprechung der 
Schiedskommissionen im Beirat be
handelt werden. Die langfristige Ar
beitsplanung des Bezirksgerichts 
muß darauf orientieren und bei der 
Vorbereitung von Plenartagungen 
und anderen Leitungsmaßnahmen 
zu einzelnen Gebieten der Rechtspre
chung die Arbeitsergebnisse der ge
sellschaftlichen Gerichte mit einbe
ziehen. Der Untersuchung dieser Ar
beitsergebnisse können sich daher — 
langfristig geplant und zweckmäßig 
eingeordnet — auch die Beiräte der 
Kreisgerichte zuwenden.
Für die Arbeitsorganisation der 
SchK-Beiräte ist es nach unseren 
Erfahrungen notwendig, für längere 
Zeit im voraus die Tagesordnungen 
der Beiratssitzungen festzulegen, 
damit sich die Beiratsmitglieder und 
die jeweils geladenen Gäste durch 
eigene Einschätzungen auf die Ar
beitstagung vorbereiten können. Der 
Arbeitsplan des Beirats muß die je
weiligen Aufgaben des Kreisgerichts, 
die Aufgaben der Volksvertretung 
und auch den Arbeitsplan des Be
zirksgerichts berücksichtigen und zu
gleich auf geplante Aufgaben der 
anderen im Beirat vertretenen Or
gane abgestimmt sein.
Wichtig ist auch die regelmäßige Zu
sammenkunft des Beirats, ohne daß 
in der Arbeitsordnung ein für alle 
Kreise notwendiger Rhythmus vor
geschrieben werden sollte. Zwei Be
ratungen jährlich sollten allerdings 
gefordert werden.
Zu bestimmten Beratungen sollten 
neben den Mitgliedern des Beirats 
Vertreter anderer Staatsorgane und 
gesellschaftlicher Organisationen 
eingeladen werden (z. B. dann, wenn 
Sch ulpflicht Verletzungen beraten 
werden, je ein Vertreter der Abtei
lung Volksbildung des Rates des 
Kreises und der FDJ-Kreisleitung). 
Von Fall zu Fall sollte die Beirats
sitzung mit einem Erfahrungsaus
tausch aller Schiedskommissionsvor
sitzenden verbunden werden, ohne 
aber die Arbeit des Beirats auf diese 
Methode zu beschränken.
Für den Beirat beim Bezirksgericht 
sollte die Arbeitsordnung außerdem 
die Entgegennahme von Berichten 
der Kreisgerichtsdirektoren und von 
Informationsberichten der im Beirat
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